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RS OGH 1930/7/1 2Ob604/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1930

Norm

JN §111

Rechtssatz

Auch gegen die mit Zustimmung der beiden in Betracht kommenden Gerichte beschlossene Übertragung der

pflegschaftsbehördlichen Geschäfte nach § 111 JN steht den Beteiligten die Beschwerde zu.

Entscheidungstexte

2 Ob 604/30
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